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Zusaß in privatis necessitudinilms nötig, um den Sinn klar
Zu machen. Wenn dann vom römischen Volk die Rcde ist.
ist es selbstverständlich, daß es sidl um das staatliche Leben
handelt. Ein Zusaß VOll in re publica o. dgl. ist deshalb ganz
unnötig. Mit cler handschriftlichen Lesart, die also m. E. un
verändert beibehalten werden soll, bekommen wir eine kurze
Konstruktion, die mit ihrem Wechsel der Ausdrucksweisen
typisch taciteisch ist.

Umdl (Schweden) Nils Erikssoll

ZUR GESCHICHTE DER RÖMISCHEN
ZENSUR

Die annalistische Überlieferung beridaet, daß die Auf
gaben, die später {Ien Censoren oblagen, ursprünglich von den
Königen erfüllt worden seien: Liv. 14,2, 5 censum enim insti
tuit (Servius Tullius), rem saluberrimarn tanto /uturo impe
rio, ex quo belli pacisque munia non viritim ut ante, sed pro
habitu pecuniaruTn /ierent (Dion. IV 16). Viermal soll Ser
vius Tullius den Census abgehalten haben (Val. Max. BI 4, 3
quater lustrum condere ... contigit). Diese 4 lustra sind in
den Listen der späteren Censuren mitgezählt (Mollullsen, Rö
mische Chronologie 21859, 163; Kubitschek RE III 1902). Die
Zählung der Bürger ist selbstverständlich, sowie auch Ple
bejer am Heeresdienst teilhatten. Erst durch die sog. ser
vianische Verfassung soll die Wehrpflicht nach dem Vermö
gen abgestuft worden sein. Wenn die Überlieferung den vol
len Ausbau dieser Ordnung uach 5 Steuerklassen bereits deIn
König Servius Tullius zllsdueibt (Liv. 143), so ist damit die
spätere Entwicklung in die Königszeit zuriickgespiegelt wor
den 1). Denn mit gutem Grunde nimmt man an, daß ur
spI'ünglich nur die spätere L Klasse (80 centuriae), die ja
allein die Bezeichnung classis hatte, das Aufgebot gebildet
habe. Zu ihr tr~ten die cOl'nicines und /abri /errarii (je 2
centltl'iae), die nidlt an einen bestimmten Census gebunden

1) Deu allmählichen Ausbau der Centnrienol'dllung erkannte schOll
A. Schwegler, Römische Geschichte 1765.



28 AlfredKlotz

waren und später nach der 1. Klasse abstimmten, also mit ihr
eng verbunden waren. Als durch Teilung des Heeres infolge
(lt~(· Einfiihrung der 2 Oberbefehlshaber hei der Aushehung (le
gio) 2 legiones gebildet wurllen, hatte das Heer eines jeden
Consuls 4· 200 Fußsoldaten (bzw. 4000, wenn die cQmicines
und [abri jel'l'urii nicht mitgerechnet wurden) und 300 Rei
ter (J. Kromayer-G. Veith, Heerwesen und Kriegführung der
Griechen und Römer 1928, 261). Also hatte Rom zur Zeit
der Vertreibung der Könige 8 000 wehrfähige Biirger.

Die Aufgahe des census, der durch eine religii>se Feier, das
lustnun, abgeschlossen wurde, ging nach der Einführung der
Republik an die heiden Oberheamten die an (lie Stelle
des Königs getreten waren. Wegen der religiösen Feier konn
ten llie Aufgaben der Censur nnr von einem Angehörigen
der patricischen Gemeinde erfiillt werden, die allein das
Recht der uuspicia. für sich in Anspruch nahmen. Wann und
wie oft die SelÜi\>ung wiederholt werden mußte, war nicht ge
nau bestimmt. Consularische lustra. werden in der annalisti
schen Überlieferung mehrfach, wenn auell nicht vollstämlig
verzeichnet. Aus den Daten der lustra, die mit zahlenmäßiger
Bezeichnung in den eapitolinischen Fasten erhalten sind, er
gibt siel), daß eine regelmäßige Wiederholung des census ur
sprünglich nicht stattgefunden, sondern erst allmählich sieh
eine vier- bezw. fiinfjährige Frist zwischen dem Beginn der
Amtstätigkeit zweier Censorenpaare herausgebildet hat. So
lange die Aufgaben der späteren Censoren mit den Befng
nissen der Consnln verbunden waren, mußten sie natürlich
innerhalb ihrer Amtszeit abgeschlossen werden. War dies
nicht der Fall, so begann die Arbeit des Nachfolgers rechtlich
von vorn. Je mehr beide Consuln durch die Kriegführung
in Anspl'uch genommen waren, um so weniger konnten sie
(He Verwaltungsanfgaben~ die doch ihre Anwesenheit in Rom
erforderten, selbst erfüllen. So ist es naeh Liv. IV 8, 3 gekom
men, daß der eensus längere Zeit unterlassen war, weil die
Consuln keine Zeit dafür hatten. Deshalb wurde im J. 443
vom Senat beschlossen, diese einer besonderen Be
hörde zu iibertragen: ortum autem initium est rei, quod in
populo per nmltos annos incenso neque differri cenSll.S pot
erat, neque conslllibllS, cum tot populorurn bella imminerent,
operae erat negotium ugere. (4) mentio inlata ad senatum est
rem operosam ac minime consularem suo propria magistratu
egere, cui scribarllm ministerium clistodiileqlLe tubularwn
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cu.ra" cu.i arbitrium formulae cellselldi subiceretur. Wcun I~i

vius weiter erzählt, daB die Patrieier die Schaffuug {lieses
neuen, wenn auch zunächst unbedeutenden Amtes gern gese
hen hätten, weil es ihnen vorbehalten blieb, so hebt er diese
Behauptung dUl'ch die folgenden Worte selbst auf: (6) cwn a
primoribus civitatis spretus honor esset, Papirillln Scmpro
niumque quorum de consulatu dubitatul', ut eo uurgistratu
parwn solidum consulatmn explerellt, c€nsui agendo POPUlllS
suflragiis praefecit. censores ab re appellati Slll/t. In der Tat
ist das Amt des Censors anfangs keineswegs gesclÜit)t worden.
Die miihsamen Aufgaben (Mommsen, StR. IP 1887, 359): die
Aufstellung der Bürgerrolle mit ihren schwierigen Einzelfest
stellungen über Namen, Alter, Herkunft und VernÜlgcll jedes
Bürgers die mit der Vermehrung der Bürger immer mu-
ständlicller wozu später auch die siulidlc Bem"te;-
lung lier Bürger trat, die ebenfalls von Haus aus mit dem
Heeresdienst zusammeuhing, aber allmählich seihständige Be
deut.ung gewann, alle diese Aufgaben ließen das Amt nicht
als begehrenswert erscheinen, obgleich es ansdriiddidl d(~n

Patrieiern vorbehalten blieb. Wir haben ein sicheres Beispiel
dafiir, daß es am Anfang der Ämterlaufbahn (natürlich nach
der Quästnr) bekleidet wurde. Als der junge M, Fllrius Ca·
millus siell im Kriege gegen die Aequer und Volsker ausge
zeichnet hatte Plut. Cam. 2, 1 set)t das in den
vom Dictator A. Postumins Tuberllis im J. 431 gefiihrten
Krieg (Liv. IV 26, n H.), schwerlich mit Recht wurde ihm
als Lohn dafür im J. 403 die Cell8ur Übertragen (PInt. Calll.
2, 3 Val. Max. II 9, I; SdlWegler, Höm. Geschichte III 116.1) :1).

2) Vgl. Dioll. XI 63, 2 1'0 1TEpl Ta~ TlIJ(lCiEt~ TUIV ßiltlv V6PI~iOV, E:: ltlV
B T' apt6110<; TWV EXOVT1HV Tl)V (jTpC(TElHH~tOV 11ÄlI<laV E'pVlltOKETO Kai TU1V

XPllMG.TWV 1'0 11;\.1190<;, &q:>' tliv i!:OEl Ta~ tl~ TÜV 11ohpov ElOq:>O[HX<; EI«(lcrTOv

TEhEtV.
3) Liv. V 1, nellnt die hehlen Censon'll .ks ,I. ·WS unter den

tribuni militltllt und zwar an le!}ter Stelle der Heilte. Eben·
so hat Diod. XV 22,1 (389); 50,1 (380); 51,] (379) eiue Liste von 8
tribuni milieum vOI'gefulHlen, iu der sieh die Cellsoren versl..d,en (C. de
Boor, Fasti eellsorii 1873,66 H.), wenn auch die Namen, ll1indeSleus z. T.
durd,l Diodors Schuld, verderht sind. In der allualistisclten Litcratur
müssen noch ijfter 8 lribuni miliwm (6 t 2 censores) genannt gewesell
sein. Das el'giht sieh aus der ÄuUel'Ullg des Kaisers Chlllflills iu seiner
Hede über das ius lwiwrll1n der Gallier (CIL XIII 1668 I 3(1): quid (eom
memorem) in pillris disrribllwm CQlIsu!are imperium. trilwllosqlle mili/um
cOIl$llluri [lotestute ul'l'ellueos qlli selli mit, sael'€ oerolli creal'Clltur. Ul'i
Livins siud für die ÄmlerlaufLahn des Camillus zwei versehiedl'lle lh··
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Warum veranlaßte aher der Senat die Ahzweigllng der cen
sorischen Befugnisse vom Oberamt, wenn das neue Amt so
wenig angesehen war? Hier scheint ein Widerspruch vorzu
liegen.

FÜr das lustnlln war es nötig, daß der Censor das Recht
der ollspicia hatte. Das betont richtig A. Schwegler UI 119.
Erst im J. 280 hat ein plebejischer Censor das lustrum voll
zogen (Perioch. Livi 13 Cn. Domitius censor primus ex plebe
lustrum condidit). Damals war das patricische Sonderrecht
der auspicia in vollem Umfange preisgegeben. Wenn man im
J. 444 sich auch für das militärische Oberamt darÜber hinweg
se~te und zwar zunächst grundsä\)lich, erst seit dem J. 401
tatsächlich (Liv. V 12, 9 ut unus ex plebe uSllrpandi iuris
causa P. Licinius Calvlls tribunus militum consulari potestate
crearetur), daß derOberbeamte nicht im Besi~ des ius aus pi
candi war, so hat man es fÜr die eigentlich religiöse Feier
auch weiter als erforderlich angesehen. Die Verweltlichung
hat also im Heerwesen begonnen, wo man immer mehr auf
die Hilfe der plebejischen BÜrgerschaft angewiesen war. Aber
für die religiöse Feier hielt man daran fest, daß sie nur
durch Persönlichkeiten verrichtet werde, die die religiösen
Vorausse~ungen erfüllten. Das ius auspicandi hatte die Zu
gehörigkeit zur patricischen Gemeinde zur Vorausse~ung. Es
ist anzunehmen, daß diese religiösen Empfindungen in den
ersten Zeiten der Republik durchaus aufrichtig waren. Erst
als sie im Kampfe zwisdlen Patriziern und Plebejern zu ~oli

tischen Zwecken mißbraucht wurden, verloren sie ihre Bedeu
tung, da die religiösen Forderungen nicht mehr durch einen
lebendigen Glauben getragen wurden und deshalb ihre bin
dende Kraft eingebüßt hatten. Wann dies geschehen ist, läfh
sich natürlich nicht genau feststellen, da sich die innere Waml
lung nur in ihren Folgen erkennen läßt. Die Frivolität, mit
der die religiösen Vorschriften in der caesarischen Zeit zur
Störung politischer Veranstaltungen verwendet wurden .-

quellen nachweisbar: die eine zählte die Censur als IVlilitärtribunat (/t03:
Vl,2). Hierzu gehört V 10, 1 M. Furio Camillo itermn (402). Die an
dere zählte das Amt vom J. ,:1,02 als erstes Trihunat (so Fasti Capit.);
dazn paßt Liv. V 14,5 (398) M. Furium Camillum iterlllll. Dieser zwei
ten Quelle folgt Livius weiter. Die niederen Beamten als solche müs
sen die Censoren in jener Zeit gegenüber den Kriegstribunen gelten
sind in der Liste der höheren einfach verschlungen. Undenkbar ist, daß
2 von den Tribuni als tribuni miUtum censoria potestate gewählt wer
den (so J. Beloch, Römische Geschichte 1926, 81).
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daher (lie umfangreiche Literatur Über das Saeralredlt gerade
in jener Zeit, als man die religiösen Vorschriften nicht mehr
onlentlidl kannte 4) darf fÜr die Criihrepublikanische Zeit
bei den Patriziern nicht vorausgeset}t werden. Aber das steht
fest, daß mit der Übertragung des Conslliats an die Plebejer
(366) die alte Bindung gelockert war. Indes erst fast 200
Jahre später wurden 2 plebcjisehc Consuln gewiihlt. Jcdoeh
schon die Verleihung des Oberbefehls an Offiziere der Le
gionen im J. 444 hatte die Möglichkeit geschaffen, daß diese
Stellung audl an solche kam, denen das Recht der auspic;a
nicht zustand. Denn die tribuni militwn cOllslilari potestate
sind keineswegs 'als militärische Ergänzung der Volkstribunen
zu betrachten' (so Niese-Hohl, Römische Geschichte 51923,
63); mit diesen haben sie nicht das mindeste gemein. Sie sind
vielmehr zu Generälen erhobene Legionsoffiziere. Das Zwölf
tafelgeset} hatte ausdrÜcklich die Trennung der patrizischen
und plebejischen Gemeinde, die bei der Einset}ung des
Volkstribunats erkennbar ist, anerkannt, indem es die Ehe
gemeinschaft zwischen Patriziern und Plebejern Überhaupt
verbot. Sie wurde aber einige Jahre später dun;h die lex
Canuleia (im J. 445) erkämpft. Im folgenden Jahre erlang
ten die Plebejer Anteil an der HeerfÜhrung, die hisher den
Consuln, d. h. den Patriciern, vorhchalten war. Wenn die
Patrieier den Plebejern den Oberbefehl zustanden, so mÜssen
diese auch das Recht auspicia einzuholen, wenigstens für mi·
litärisdle Angelegenheiten erhalten haben. Aber <liese Locker
nng der strengen religiösen Anschauungen wurde nicht auf
rein religiöse Feiern ausgedehnt. Die lustratio populi wurde
noch als religiöse Handlung empfunden. Deshalh hielt man
daran fest, daß nur Patricier sie vollziehen durften. Es war
also folgeridltig, daß im Zusammenhang mit <leI' EinfÜhrung
der tribuni militum consulari potestate fÜr den Census ein
neues Amt gesdlaffen wnrde, dessen Träger ein Patricier sein
mußte. Wenn Liv. IV 8,2 diese Neuerung ins J. 443 set}t
(ebenso Dion. XI 63 Zon. VII 19,6), so ist der innere Zusam
menhang heider Neuerungen deutlich zu erkennen. In iihn
lidleI' Weise hahen die Patricier, als sie im J. 366 deu Plebe
jern die eine Stelle des Oberamts überließen, zwar fÜr die
militärischen Aufgaben das ius auspicandi weniger streng ge-

4) SchOll nm die Mitte des 2. Jh. v. Chr. behandelte die Lex Fufia
das Recht eines Oberheamtcn, den Volkstrihnnen die Abhaltung VOll

Versammlungen unmöglich zu machcn (E. Weiß RE XII 2321).
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halUlhabt, aher für die Rechtsgeschäfte glaubte man auf elie
religiöse Bindung nicht verzichten zu können und schuf für
diese ein neues Amt, die Praetur, die ebenfalls zunächst den
Patricieru vorbehalten blieb. Indes war die freiere Auffas
sung hier nicht mehr lange zurückzuhalten: bereits im J. 337
wurde zum ersten Male ein Plebejer Praetor (Liv. VIII 15,9).
Mommsen StR. IP 1887, 204 meint, daß dieses Amt gleich
vom J. 366 an {len Plebejern von Rechts wegen
gewesen sei. Ich glaube, daß mit dieser Annahme, die in der
Überlieferung keine Stü\:w hat (Liv. VI 11), elie religiöse
Bindung der Rechtsprechung nicht gebührend beriicksichtigt
ist. Unhedingte Gleichherechtigung erhielten die Plebejer in
religiöser Hinsicht erst durch die Lex Ogulnia des J. 300,
durch die ihnen auch die Priesterämter zugänglich gemacht
wurden. Damals war also (He Auffassung so
gewonlen, daß man kein Bedenken trug, den Plebejern auch
Anteil an den ursprünglich den Patricieru vorbehaltenen re·
ligiösen Vorredlten zu gewähren. Seitdem ist das Recht der
auspieia als patrieisches Sonderrecht völlig aufgegebcn.

Ersdleint also die Schaffung der Censur im J. 443 als ein
innerlich wohlbegründeter Vorgang, so muß es wunder neh
men, daß Mommsen Römische Chronologie 21859,
93 ff., vgl. Römische Geschichte Y" 1865, 294. StR. 113 1887,
335) die Censoren vom J. 4.43 als Erfindung der Annalisten
bezeichnet und die Einführung des neuen Amtes ins J. 435
verlegt hat. Er sah darin eine Maßnahme der Patrieier, 'um
die unvermeidliche Niederlage durch Vermehrung der An-

, griffspunkte in die Länge zu ziehen', fand also nur egoistisch
politische, nicht religiöse Beweggründe in der Neuerung. Zur
Stii~e seiner Vermutung führt er zwei Tatsachen an: 1. die
Errichtung eines eigenen Amtsgebäudes für die Cellsoreu im
J. 435 (Liv. IV 7 eo anno C. Furius Pacilus et M. Geganiu8
Macerilllls censores villmn publicam in campo Martio J!roba
ver/mt; ibique primllln cenSHS populi est aetlis). 2. die Un
sicherheit des Consulat" der beiden ersten Censoren L. Pa
pirius Mugillanns umt L. Atratinus (444,). Üher
den ersten Punkt hat O. Leuze, Zur Geschichte der römischen
Censur 1912, 97 H. alles Nötige Livius bezeugt nur,
daß die Censoren im J. 435 das neu errichtete Amtsgebäude
auf dem Marsfeld abgenommen haben. Ob sie im J. ,136
selhst den Bau vergehen haben oder ob die Verdingung durdl
ihre Vorgänger erfolgt ist, wissen wir nicht. Doch ist es
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wahrscheinlicher, daß der Bau nicht hereits 8 Jahre vorher
vergehen war. Weiter hebt Lenze (5. 1001) mit Redlt her
vor, daß im J. 435 'dort' (cl. h. auf dem Marsfelde) der Ccn
sus vorgenommen wordeu ist. Daß das Amtsgebäude erst
während der Amtsführung der zweiten Censorcn errichtet
wurde, ist ganz begreiflich. Gerade bei der erstmaligen Vor
nahme des Census.durch eigens dazu bestimmte Beamte mußte
sich das Fehlen eines eignen Amtsgebäudes unangenehm be
merkbar machen, so daß das Bedürfnis dafür anerkannt
wurde.

Weniger glücklich scheint mir die Behandlung des zwei
ten Punktes sowohl bei Leuze 1912, 107 wie bei de Boor
1?73, 36 H. Beide bemerken aber ridltig, daß Monunsen
wegen der Worte des Livius (IV 8, 7 Papiriwn Semproniwn
que quorum de consnlatu dnbiwtur) zu Unrecht die Ceusur
heider Männer im Jahre nach dem angeblichen Consulat ver
dächtigt. Beide Punkte der Überlieferung sind voneinander
unabhängig. Die Censur fandLivius in allen seinen Quellen vor,
das Consulat nur in bestimmten, über die er uns IV 7,10 H.
unterrichtet. Dazu ist Dion. XI 62 zu vergleichen. Diese
Stellen sind Rhein. Mus. LXXXVII 1938, 47 hesprodlen. Bt'i
Livius stehen zwei Fassungen der Erzählung unvermittelt ne
ben einander. Die zweite stammt aus Macer, wie die Beru
fung auf die erlogenen libri lintei beweist (Mnenl. III S. VI
1938, 102), die andere dürfen wir aus Antias ableiten. Beide
waren bei Tubero vereinigt. Es ist also nötig, zuerst die hei
den Fassungen voneinander zu scheiden. Eine Abweichung
ist eingeschaltet (IV 7,2): sunt qui propter adiectl/.m Aequo·
rum Volscorumque beUo eL Ardeatium defectiolli Veiells bel·
Ium, quia duo consules obire tot simul bella neqlli.ren t, tri
bunos militum tres creatos dic(/lI t sine mentione promulgatae
legis de conslllibus cremtdis ex piebe ef imperio et illsigni
bus consularilms usos. Die Ansidlt steht im Widerspruch zu
der Erzählung IV 1-6, in der die EinfÜhrung des neuen Am
tes als das Ergebnis eines Ausgleichs zwischen Patrieiern und
Plebejern dargestellt wird. Sie stammt also aus einer andern
Quelle als diese Erzählung. Ob sie schon bei Tuhero mit ihr
vereinigt war oder ob Livius sie selbständig eingefÜhrt hat,
ist, soviel ich sehe; nicht sicher zu entscheiden. An IV, 7, 1
schließt 7,3 non tamen pro Jundato imn stetit magistratus
eius ius eqs. Denn die Begründung der Neuschöpfung in § 2
paßt nicht zur Ahdankung. Dann müßte man eine Neuwahl
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von 3 Tribunen erwarten. Unvereinbares ist zusammenge
stcllt in dem Bericht über Ardea:

A) IV 7,4-6 Gesandte von Ardea, die sich über die un
gerechte Behandlung ihrer Stadt durch das römisdle Volk
(lU 72, 7) beklagen, werden vom Senat auf später vertröstet.

B) IV 7, 10 his consulibus Cll1n Ardeatibus foedus reno
vatwn est. In diesem Vertrag waren die Consuln L. Papirius
Mugillanus und L. Sempronius Atratinus genannt. Die Fas
sung B wird Macer zugeschrieben; A darf auf Antias zurück
geführt werden. Dion. XI 62 hat durch Auslassung von A
eine sachlich einheitliche Erzählung geschaffen. Man sieht
also, daß das foedus AnleatinuDl aussdlließlich auf Macers
Zeugnis beruht, daß Antias davon nichts gewußt hat. Des
halb ist es sehr fraglich, ob das Bündnis geschichtlich ist (an
ders J. Beloeh, Römisdle GesdÜchte 1926, 177, weil er Macers
libri lintei für echte Urkunden hält, hierüber vgl. Rhein. Mus.
LXXXVI 1937, 218). Man kann sich sehr wohl vorstellen,
daß es von Macer erfunden ist, um den üblen Eindruck zu
verwischen, den das unehrenhafte Verhalten des römischen
Volkes bei dem Streit zwischen Arieia und Ardea hervorgeru
fen hat. Als alte Überlieferung darf hier nur gelten, was
Antias und Macer gemeinsam haben: das ist aber nnr die
Tatsache, daß Gesandte von Ardea mit dem Senat verhandelt
haben.

Damit ist auch das Zeugnis [für das Consulnpaar des
Jahres 444 entwertet. Es fehlt in annalibus priscis und in
libris IIwgistratuw1t und beruht ausschließlich auf Macer: Dion.
XI 62, 3 OUK EV clTraO"m<;; TOI<;; 'PW/1(ÜKal<;; XPOVOTPw:piat<;; «/1<p6·
TEpm (apxai, sc. tribuni militum et consules) qJEPOVTat,uH' EV
al<;; /1€V 01 XIMapxol /10VOV, Evai<;; b' 01 ürraTol, EV ou rroHal<;;
0' aWPoTEpm. Diesen folgt Dionys, weil er dem Zeugnis TWV
lEPWV TE Kat arr08ETWV ßißAWV (d. h. der lihri lintei) vertraut.
Bei Livius wie bei Dionys sind beide Fassungen vereinigt:
hei heiden liegt Tubero zugrunde, der seine Darstellung aus
Antias und Macer zusammengeschweißt hat. Auch bei Macer
waren wohl Tribunen wie Consull1 genannt. Denn die An
merkung Liv. IV 7, 2 setzt die Tribunen auch voraus. Dann
wäre ·die Ausdrucksweise EV ou rroHal<;; völlig gerechtfertigt.
Dabei wäre vorausgesetzt, daß entweder Macer die Consuln
selbständig erfunden oder aus einem Vorgänger übernommen
hat. Dieses ist anzunehmen, da Dionys ausdrücklich sagt, daß
es auch eine Quelle gab, die nur die Consnln anführte. Sollte



Zur Gcsdlidne der römischen ZcnsllI'

freilich dies Macer gewesen so miißte die AlIluerkung
Liv. IV 7, 2 anderswoher entlehnt eine Annahme, die
lielnc~S'Vt:I~S unmiiglich ist, {la Livius neben Tuht,ro mit seinen
heiden Vorlagen (Antias und Macer) auch Claudius noch ge
legentlich eingesehen hat. An Piso oder Ii'abius wird man
deshalb nicht denken, weil Livins hei auf sie mdst
ihr Alter. betont. Daß EV OU TIOAhult;; zur Not auch auf eine
Quelle gehen kanu, wird man nicht bestreiten können; der
Plural wäre dann zu verstehen wie nlii, nv~t;;, cpualu. a., wo
mit oft amh nur ein Schriftsteller IH:zeiclmet wird.

Aber bezeugt nicht auch/bc. IX 2 das Consu-
lat des L. Sempronins Atratir~us und L. Papirius Mugillanus?
Sein Freund Papirills Paetus hatte bezweifelt, daß es pa
trieische Papider gegeben habe. Ihn widerlegt er auf Grund
seiner genauen Kenntnis der römischen Familiengeschichte
durch folgende Angabeu: fltcnmt el/im p(luicii millorwn gen
tiwn, quorum princcps L. Papirills Mllgil1mllls, qui censor
(consul codd.) cwn L. Sempronio Atratino /llit, CW1/, ant.c
C0l1S11l (censor codeL) Cl/m codem jltisset, mmis post R. c.
CCCXII (also ~ v. C!!.r,); dann werden noch andere patri
cischePapit'ier genanut. Cicel'o hat also seine Kenntnis nicht
aus den aTmales prisci oder den libri llwgistratullm entnom
men, in denen nach Livius' Zeugnis dieses COl1sulnpaar
fehlte sondern aus Maccr oder Tuben}. Bei den pers()n
lichen Beziehungen ist es glaubllafter, daf~ dieser Ciceros Ge
währsmann ist.

Daß das Consulat des Papirill8 und Semprouius erfun
den ist, darf schon deshalb als wahrscheinlich gelten, weil die
Censnr zunächst keineswegs das Ansehen hatte, das sie späl:er
genoß; ja, sie galt eher als ein Anfängeramt. Eine Ersaß
wahl der Consuln fÜr das laufende Amtsjahr ist staatsrechtlich
unglaubhaft; das hat Mommsell 1859, 93 hervorgehoben: die
consulcs suffecti, die parum solidum cOllsulatwn d. h. nimt
ein volles Jahr ihr Amt fÜhren, sind fÜr jene Zeit lllUlliiglich
(anders Lenze 1912,107, dem RE II A 1366 folgt.)

Macer hat also hier das Consulnpaar mit derselben Unver
frorenheit erfunden, mit der er hier das J. 434 die Consull1
des Vorjahres wiederholt hat (Liv. IV 1; hierÜber vgl.
Rhein. Mus. LXXXVI 1937, 217). Er wurde clazu wohl ver
anlaßt, weil er beide Namen im folgenden Jahre als Censonm

,,) Nur Kriegstrihuucn kcnllt auch Dill'!. XII 32. L
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fand und entsprechend der späteren Einschätzung <leI' Cen
sur sich nicht vorstellen konnte, daB dieses Amt von Pallidus
und SemprolÜus in einem frühen Stadinm ihrer Aemterlauf·
hahn, von der wir sonst nichts wissen, bekleidet worden sei.

So se\}t also gerade die Erfindung des Consulats (He Na
men der CCllSoren für das J. 443 voraus. Ob Beloch 80
mit Recht an dem fünffachen Vorkommen des Namens L. Pa
pirius in den CensorenHsten der J. 443-389, also in einem
Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert, Anstoß
nimmt, sei dahingestellt. Auffällig wäre es höchstens, wenn
die Cellsur bereits die große Bedeutung wie später gehaht
hätte. Beloch schließt aus dem Consulat, das er für echt hält,
<laß Papirius und Sempronius nidlt im folgenden Jahre Cen
soren gewesen seien, und verdächtigt mit GrÜnden ähnlichen
Gewidlts auch antlere Censuren eines L. Papirius. Uns hat
sidl ergel?en, daß das Consulat unedlt ist. Damit fällt, selbst
wenn man Belodls Art zu beweisen als zulässig
<leI' Grund weg, die Censur tIes J. 443 zu verdädttigell.

Es gibt also keinen GruntI, der die von Mommsen so zäh
vertretene Ansicht von der UngesdÜchtlichkeit des ersten Cen
sorenpaares rechtfertigen könnte. Man beurteilt ja allgemein
die annalistische Überlieferung wieder weniger skeptisch,
wei.l sich immer mehr erweist, daß sie tro\) aller Entstelhm
gen bei ihren jÜngsten Vertretern, dodl ein sehr kunstvolles
Gebilde darstellt, hei denen die Teile zu gut zu einander
passen, als daß sie einfach <leI' Phantasie eines Darstellers ihr
Dasein ver<lankell könnten. Das haben namentlich die fa
miliengeschichtlichen Forschungen erwiesen, die F. Miillzer,
Römische Adelsparteien und Adelsfamilien 1920 bietet. In
diesem Zusammenhang einer richtigen Eillschä\}ung der römi
schen Geschichtsschreibung bat auch (He Untersuchung Über
die Anfänge der Censur ihre Bedeutung.

Erlangen Alfred Klotz




